
 

 

Regeländerungen 2015/16 
 

Die FIFA hat für die Saison 2015/16 folgende Regelä nderungen vorgenommen: 
 
Regel 4 - Ausrüstung der Spieler 
 
Elektronische Leistungs- und Aufzeichnungssysteme 
 
Werden elektronische Leistungs- und Aufzeichnungssysteme verwendet (vorbehaltlich der 
Zustimmung des jeweiligen Mitgliedsverbandes/Wettbewerbsorganisators) 

- Darf von diesen keine Gefährdung für Spieler und/oder Offizielle ausgehen 
- Dürfen die von den Geräten/Systemen übertragenen Informationen und Daten nicht während 

des Spieles in der Technischen Zone empfangen oder genutzt werden 
 
Elektronische Leistungs- und Aufzeichnungssysteme sind z. Bsp. Brustgurte zur 
Herzfrequenzmessung. Ein Uhr ist weiterhin nicht erlaubt. 
 
Im Bereich des Hessischen Fußball-Verbandes gibt es  folgende Änderungen / 
Präzisierungen: 
 
1. Nach einer gelb/roten Karte erfolgt in der Herren Verbands- und Hessenliga automatisch eine 

Spielsperre von einem Spiel.  
 
2. Feststellung der Spielberechtigung 
 

Die Passkontrolle ist in allen Spielklassen obligatorisch. Sollte sich ein Spieler nicht durch einen 
gültigen Spielerpass ausweisen können, ist ein anderes Lichtbilddokument zur Identifizierung 
heranzuziehen. Dabei ist zu beachten, dass nur der Personalausweis, Führerschein oder der 
Reisepass  zur Legitimation verwendet werden dürfen. Für Asylsuchende sind Ausnahmen in der 
Legitimation in Form eines mit Lichtbild versehenem Formular „Bescheinigung über die 
Weiterleitung eines Asylsuchenden“ möglich. 

Der SR darf keinen Spieler mangels Spielberechtigung ausschließen. Es ist aber die 
Legitimationsprüfung - sofern sie nicht über den gültigen Spielerpass erfolgt - lückenlos im 
Spielbericht zu dokumentieren. Kann sich ein Spieler nicht durch die o.g. Legitimationspapiere 
ausweisen, ist dies ebenfalls nur zu berichten. Die Vorlage der Legitimationspapiere ist bis 30 
Minuten nach Spielende möglich. 

Der Schiedsrichter hat im Spielbericht das Legitimationspapier einzutragen (z.Bsp. Spieler konnte 
sich durch einen Personalausweis / Reisepass / Führerschein legitimieren). 

Der persönliche Bekanntheitsgrad des Spielers ersetzt nicht die Legitimationsprüfung durch eines 
der vorgenannten Ausweispapiere. 

Vergleichbare ausländische Legitimationsdokumente sind ebenfalls so im Spielbericht aufzuführen 
(z.Bsp. Spieler konnte sich durch einen türkischen / italienischen Reisepass usw. EU-Führerschein 
legitimieren). Die Eintragung der Ausweisnummer ist nicht  erforderlich! 

 

 



 

 

 

3. Eintragung von Auswechslungen 
 

Bei Spielen, in denen das Wiedereinwechseln möglich ist, ist grundsätzlich nur die 
Ersteinwechslung im Spielbericht zu vermerken. Hier wird nur der Name des Spielers, der 
eingewechselt wurde eingetragen. Die Zeit der Einwechslung und auch die Nennung des 
ausgewechselten Spielers sind nicht mehr einzutragen. Dies gilt für alle Spielklassen von der 
KOL bis zur F-Jugend.  
Der Satz „alle Spieler wurden eingesetzt“ in den sonstigen Vorkommnissen ist nicht mehr 
anzuwenden. 


